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1 Sicherheitsaudit 

Im Zuge des Vorentwurfs zum dreistreifigen Ausbau der B 38 bei Weinheim wurde vom Regie-

rungspräsidium Karlsruhe, Referat 47.1, ein Sicherheitsaudit durchgeführt und mit dem Auditbe-

richt am 21.01.2013 abgeschlossen. 

Im Folgenden wird auf die einzelnen aufgeführten Punkte eingegangen. 

2 Stellungnahme zum Sicherheitsaudit 

Zu Punkt 2.2.3: 

Die vorhandene Ausweisung als Kraftfahrstraße wird beibehalten. Ein entsprechender 

Hinweis wurde in den Erläuterungsbericht mit aufgenommen. 

Zu Punkt 2.2.4: 

Die B 38 in ihrer jetzigen Form wurde mit einer Entwurfsgeschwindigkeit Ve von 80 km/h 

trassiert. Da es sich bei der vorliegenden Planung um einen Bestandsausbau im Dammbe-

reich handelt, wurden, um unnötige Eingriffe in die Umwelt zu vermeiden, die ursprüngli-

chen Planungsgrundlagen und Trassierungselemente beibehalten.  

Durch die bauliche Umsetzung der geplanten östlichen Verbindungsrampe zwischen der 

B 38 und der K 4229 (derzeit im Planfeststellungsverfahren) wird zudem eine Beschrän-

kung der Höchstgeschwindigkeit im Zufahrtbereich des Knotenpunkts erforderlich. 

So ist eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Vzul von 80 km/h auf dem 

auszubauenden Streckenabschnitt anzustreben 

Im Erläuterungsbericht wird aus den oben genannten Gründen deshalb auch nun die pla-

nerisch angemessene Geschwindigkeit mit 80 km/h angegeben. 

 

Zu Punkt 2.3.6: 

Eine Vorgabe des vorliegenden Entwurfs war es unter anderem, die Planung auch nach 

den vorhandenen Brückenbauwerken auszurichten. Demnach kann, ohne die Errichtung 

eines zusätzlichen Bauwerks, nur ein dreistreifiger Ausbau nach der EKL 2 baulich umge-

setzt werden. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde der zusätzliche Fahrstreifen auf der Westseite, 

also in Fahrtrichtung Süden, angeordnet. Dadurch kann im Notfall aufgrund der größeren 

Aufstellfläche des lichtsignalisierten Knotenpunkts die Wahrscheinlichkeit eines Rückstaus 

bis in den Tunnel hinein minimiert werden. 

Zur Erhöhung der Verkehrsqualität trägt die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit 

auf 80 km/h bei. Damit ist es möglich, ein gleichmäßiges Geschwindigkeitsniveau bis hin 

zum benachbarten lichtsignalisierten Knotenpunkt zu erreichen.  
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Ein vierstreifiger Ausbau der B 38 in diesem Bereich widerspricht der vorhandenen Stre-

ckencharakteristik.  

Zu den Punkten 2.3.7, 2.13.1: 

Durch die Vorgabe, die bestehenden Brückenbauwerke auch weiterhin nutzen zu können, 

sind in diesem Punkt Kompromisse einzugehen. Die Fahrbahn wird im Zuge der Maßnah-

me auf dem Bauwerk verbreitert und die Kappen neu hergestellt. Die in den oben genann-

ten Empfehlungen ausgesprochenen Breiten sind aus statischen Gründen nicht vollständig 

umsetzbar. 

 Zur Verbesserung der Situation und zur Verbreiterung der Notwege sieht das Regierungs-

präsidiums Karlsruhe, Referat 43, die Anbringung des Brückengeländers an den Außensei-

ten der neu herzustellenden Kappen vor. 

Zu den Punkten 2.3.9, 2.4.13: 

Da es sich bei dieser Maßnahme um eine Fahrbahnverbreiterung handelt, wird die vorhan-

dene Querneigung der bestehenden Straße jeweils aufgenommen und auf den gesamten 

Querschnitt übertragen. Die zu verbreiternden Bereiche werden im Vollausbau hergestellt, 

während am bestehenden Straßenaufbau nur die Deckschicht abgefräst und neu einge-

baut wird. Die Beibehaltung der vorhandenen Querneigungen ist erforderlich, um überall 

einen gleichmäßigen Aufbau im Ausbauabschnitt zu erhalten.  

Unter Berücksichtigung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h sind nach 

den RAS-L die vorhandenen Querneigungen auch ausreichend bemessen. Der Entwurf 

der RAL kann nicht herangezogen werden, da auf eine geschwindigkeitsabhängige 

Querneigungsangabe hier verzichtet wird.  

Die abweichenden Angaben im Erläuterungsbericht wurden den Planunterlagen ange-

passt. 

Zu den Punkten 2.3.10, 2.4.12, 2.13.2: 

Die Verwindungsbereiche wurden überprüft. Es wurden Anrampungsneigungen von 0,6 % 

ausgebildet. Damit entspricht die Anrampungsneigung dem Grenzwert für Δsmin mit 0,1 x a 

bei einer Gesamtfahrbahnbreite von 12 m (a=6m) und der Drehung der Fahrbahn um die 

Mittelachse. 

Bei der vorliegenden Längsneigung in den Verwindungsbereichen von 0,851 % kann auch 

eine entgegengesetzte absolute Längsneigung der Fahrbahnränder vermieden werden  

(s – Δs ≥ 0,2 %). 

Die sich aus den Richtlinien ergebenden Grenzwerte sind damit eingehalten. 

Zu Punkt 2.3.13: 

Im gesamten Dammbereich sind passive Schutzeinrichtungen vorgesehen. In den Quer-

schnitten waren sie bereits dargestellt, in den Lageplänen wurden diese in den jetzt vorlie-

genden Unterlagen eingearbeitet. 
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Zu den Punkten 2.3.19, 2.4.20, 2.4.21, 2.12: 

Im Bereich des beschriebenen Radius bleibt der östliche, durch die eingeschränkte Sicht 

betroffene Fahrstreifen in der Höhe und Lage unverändert, so dass in die östliche Bö-

schung, eine landschaftspflegerische Tabufläche, nicht eingegriffen werden muss. 

Eine Verbesserung der Sichtweiten kann durch entsprechende Pflegemaßnahmen der 

Straßenmeistereien erreicht werden. 

Zu den Punkten 2.4.3, 2.4.5: 

Die Übergangsbereiche sind, soweit möglich, in den Unterlagen dargestellt. Wenn weitere 

Angaben, z. B. im Knotenpunktbereich mit der K 4229, zur Verfügung gestellt werden, 

können diese eingearbeitet und mit in den Lageplänen dargestellt werden. 

Zu Punkt 2.8: 

Die Markierung ist in den vorhandenen Lageplänen dargestellt. Die detaillierte Ausgestal-

tung der Markierung erfolgt in der Ausführungsplanung. 

Zu Punkt 2.13.3: 

Die Darstellung der passiven Schutzeinrichtungen mit den Anfangs- und Endkonstruktio-

nen, sowie den Übergangsbereichen unterschiedlicher Systeme erfolgt im Zuge der Aus-

führungsplanung. 

 




